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Meinen lieben Eltern 





Alte  Kunstwerke  gehören  als solche der  gesamten 
gebildeten  Menschheit  an, und  der  Besitz  derselben  ist 
mit  der  Pflicht  verbunden,  Sorge  für  ihre  Erhaltung  zu 
tragen. 

J. W. v.  Goethe,  Propyläen 
(1799) 

Vorwort 

Die vorliegende Studie lag Anfang 1991 der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Hamburg als Dissertation vor, wurde in der Folge von 
Prof. Dr. Rainer Lagoni sowie Prof. Dr. Meinhard Hilf begutachtet und 
zwischenzeitlich aktualisiert. 

Verständnis und Geduld bewiesen der Doktorvater Herr Lagoni, von dem 
nicht nur die Anregung zur Ausarbeitung des Themas, sondern auch wertvoller 
fachlicher Rat stammte, sowie Prof. Dr. Bruno Simma, der während meiner 
Assistententätigkeit am Institut für Völkerrecht den Fortgang des Projektes in 
großzügiger Weise unterstützt hat. Beiden Professoren schuldet die Verfasserin 
Dank. Von Wichtigkeit waren darüber hinaus einige inhaltliche Anregungen von 
Dr. Burkhard Hess, Universität München, - ihm sei ebenfalls besonderer Dank. 

Hilfreich bei der Beschaffung neuerer Literatur und einiger Urteile waren 
u.a. Prof. Dr. Christian Tomuschat, Universität Bonn, Dr. Stephan Breidenbach, 
seinerzeit zu einem Habilitationsaufenthalt in Berkely/San Francisco, Dr. Harald 
Baum, Max-Planck-Institut Hamburg, sowie von italienischer Seite Dr. Enzo 
Cannizzaro und Dr. Andrea Gattini. Gedankt sei auch Herrn José-Maria 
Ballester, Head of the Cultural Division des Europarats, für verschiedene 
Hintergrundinformationen,  sowie Dr. Claus Völlers, Bundesministerium des 
Auswärtigen, und Dr. Regina Westhoff,  Bundesministerium des Innern. 

Dank gebührt schließlich auch Jörn Blachnitzky von der Firma "Mind 
Designers", Christine Kumm und Dr. Wiseman vom Leibniz-Rechenzentrum, 
München, für die gewährte technische Unterstützung sowie all denjenigen, die 
den Fortgang des Projekts gefördert  haben, an dieser Stelle aber nicht genannt 
werden können... 

Frühjahr 1992 Sabine von Schorlemer 
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Α. Einführung 

L Problemaufriß 

Geheimnisse dieser Welt - es gibt sie noch. Wiederholt war die 
Öffentlichkeit  in den letzten Jahren Zeuge einiger sensationeller Funde. So 
entdeckten Meeresarchäologen 1988 in 30 Meter Wassertiefe nördlich von 
Sizilien nahe der Insel Panarea in einem Unterwasserkrater ein 2400 Jahre altes 
Frachtschiff  aus der "klassischen Periode" mit kostbarem Keramikschatz an 
Bord. Obwohl die Ausgrabungen lange geheimgehalten wurden, um 
Plünderungen zu verhindern, haben Unterwasseipiraten nach Darstellung der 
Archäologen Hunderte sehr wertvoller Töpfereien mit schwarzer Glasur 
gestohlen. Daraufhin wurde das Seegebiet von Schiffen  und Hubschraubern der 
italienischen Küstenwache abgesichert...1 

Ebenfalls Aufsehen erregte die Meldung, mexikanische Archäologen hätten 
tausend Kilometer nördlich von Mexiko-Stadt eine Maya-Siedlung mit 
zweistöckigen Gebäuden, Terrassen und Bewässerungssystemen entdeckt. Bei 
der Stadt, die auf den Namen X'kiche getauft wurde, handelt es sich ersten 
Untersuchungen zufolge um eine Siedlung aus der Spätzeit der Maya, etwa um 
1000 nach Christus2. Erst Forscher unserer Tage entdeckten den frühesten, 
mehr als 9000 Jahre alten Tempel der Welt in "Nevali Cori, einer Siedlung aus 
der Jungsteinzeit im Südosten der Türkei3. Selbst die verhältnismäßig gut 
erforschten Fundstätten in Gizeh4, aber auch in Pompeji sorgen augenscheinlich 

1 Dpa-Meldung, 16. März 1988. Gemeldet wurde im selben Zeitraum die Entdeckung eines 
Wracks durch amerikanische Schatzsucher, das vermutlich wie sein Schwesterschiff,  das berühmte 
spanische Schatzschiff  'Nuestra Senora de Atocha*, 1622 während eines Hurricanes 110 Kilometer 
westlich von Key West (Florida) gesunken ist. 

2 AFP-Meldung, 29./30. Juli 1989; sensationell mutet auch die Entdeckung der sagenhaften 
Wüstenstadt 'Ubar* im Süden des Sultanats Oman durch zwei amerikanische Amateurforscher  an, 
vgl. DER SPIEGEL 8/1992, Metropole des Weihrauchs, S. 220-221. 

3 DER SPIEGEL 33/1991, Die Schwelle zur Zivilisation, S. 160-165. 
4 Gizeh, gegenüber Alt-Kairo am westlichen Nilufer gelegen, ist die berühmteste Gruppe 

altägyptischer Pyramiden (4. Dynastie, 3. Jt. v.Chr.); 1991 wurde südwestlich des Sphinx ein neuer 
Friedhof mit 11 großen und 58 kleinen Gräbern aus dem Alten Reich entdeckt, vgl. P. Günther;  B. 
Geiger,  Ägyptologie in Turin, in: NZZ Nr. 239, 16. Okt. 1991, S. 33. 
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noch für Überraschungen: Ein wertvoller Marmor-Putto wurde bei im Jahre 
1990 vorgenommenen Ausgrabungen auf dem Gelände der 79 nach Chr. 
verschütteten, italienischen Stadt entdeckt3. 

Das Auftauchen "neuer" Schätze und deren Erforschung stellt zweifelsohne 
eine Bereicherung für die Menschheit dar. Es kann allerdings nicht über die 
bedrohliche Situation hinwegtäuschen, in der sich das Kulturerbe der Welt an 
der Schwelle zum nächsten Jahrtausend befindet: 

— Die Zahl der Neuentdeckungen ist begrenzt; einer pessimistischen 
Einschätzung zufolge ist es bei anhaltender Entwicklung nicht 
ausgeschlossen, daß bis zum Ende des Jahrhunderts keine unerforschten 
archäologischen Stätten mehr existieren6. 

— Eine Analyse der Rechtslage in den UNESCO-Mitgliedstaaten zu Anfang der 
achtziger Jahre ergab, daß nur etwa ein Fünftel von ihnen diejenigen 
Objekte, die zum Kulturerbe gerechnet werden, hinreichend schützt7. 

— Die Gefährdungen, denen Kulturgüter ausgesetzt sind, sind mannigfaltig, wie 
der folgende kurze Überblick zeigt. 

Die Geschichte kennt mehrere Epochen, in denen die Zerstörung von Kulturgut 
infolge weltanschaulicher Differenzen  oder Habgier der Potentaten systematisch 
betrieben wurde. Zur erstgenannten Kategorie gehört jener vom 6. bis zum 9. 
Jahrhundert reichende, Ikonoklasmus genannte Bilderstreit, der zur Zerstörung 
von Heiligenbildern in der byzantinischen Kirche führte8, aber auch das 
Zeitalter der beginnenden Reformation. Ausschreitungen der zweiten Kategorie 
stellen z.B. Napoleon Bonapartes Eroberungszüge und der von Hitler 
rücksichtslos und straff  organisierte Raub wertvoller Kunstschätze in Österreich, 
der Tschechoslowakei, Polen, Frankreich, den Niederlanden, der Sowjetunion, 

9 Art 4/1990, S. 28. Daß nicht allen "NeiT-entdeckungen zu trauen ist, zeigt die weitere 
Geschichte dieses Fundes: die kleine Brunnenfigur  wurde offenbar  bereits 1979 im New Yorker 
American Museum of Natural History im Rahmen der Ausstellung "Pompeji A.D.79" gezeigt und 
seit langem unter der Inventamummer 6112 des Museums in Neapel geführt, vgl. W.  Ambergen 
Inszenierte Ausgrabung, in: Art 5/1990, S. 8. 

4 Κ. E.  Meyer,  Geplünderte Vergangenheit (1977), S. 10. 
7 H. Meinel.  Die museumsbezogenen Aktivitäten der UNESCO für die Dritte Welt, in: H. Auer 

(Hrsg.), Das Museum und die Dritte Welt, Bericht über ein internationales Symposium, veranstaltet 
von den ICOM-Nationalkomitees der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz 
vom 7. bis 10. Mai 1979 am Bodensee (1981), S. 117. 

9 Einige der wenigen Werke, die die Anordnung des byzantinischen Kaisers, alle 
Heiligendarstellungen zu zerstören, überdauert haben, sind die aus der nord-zypriotischen 
Dorfkirche Lyth rank orni stammenden Mosaiken aus dem 6. Jahrhundert (sie zeigen Apostel 
Matthäus und Jacobus, einen Erzengel und Jesus). Auf deren Rückgabe wurde jüngst im 
Autocephalous  Greek-Orthodox  Church  of  Cyprus  v.  Goldberg  Fine  Arts  Inc.,  717 F. Supp. 1374 
(S.D.Ind. 1989) erkannt; zu diesem Fall siehe Kapitel J.I.l und VI.2 sowie Kapitel F.II.4. 
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Südosteuropa und Italien dar. Allein in Polen sollen Schätzungen zufolge 
während des NS-Regimes nahezu 95 Prozent des nationalen Kulturbesitzes 
geplündert worden sein9. 

Neben kriegsbedingtem Vandalismus, der von Alters her zu unersetzlichen 
Kunstverlusten führte, vermindert sich das Kulturerbe der Welt kontinuierlich 
durch physikalische Verfallsprozesse und natürliche Gefahren. So bedrohen 
Überschwemmungen10, Erdbeben11, Orkane und Feuersbrünste unbewegliche 
Kulturgüter gleichermaßen wie bewegliche. Alarmierend ist auch die Gefahr des 
Einsturzes von Kulturdenkmälern durch militärische Tiefflüge,  wie sich bei 
einer der schönsten Barockkirchen in Bayern, der Wieskirche, zeigte12. 

Als Zerstörungsfaktoren  müssen auch städtebauliche Aktivitäten13 und 
fehlgeleitete industrielle Entwicklungen gelten. Die UNESCO14 warnte, prä-
historische, proto-historische und historische Monumente seien "increasingly 

' Vgl. nur/. Kurz,  Kunstraub in Europa 1938-1945 (1989); K.-H.  Janßen,  "Sonderauftrag Linz", 
immer noch geheimgehalten: der Kunstraub Adolf Hitlers, in: DIE ZEIT, Nr. 2,2. Jan. 1987, S. 9f. 
Zu den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs siehe auch Kapitel F.II.l. 

10 Zur Überschwemmung von Florenz siehe auch BT-Dmcksache 10/6296, 3. Nov. 1986, S. 20. 
11 Im Winter 1980/81 wurden zahlreiche Kulturdenkmäler wie Pompeji, Herkulaneum oder 

Museo di Capodimonte schwer von einer Erdbebenkatastrophe getroffen;  dazu Schriftliche Fragen 
mit den in der Woche vom 12. Jan. 1981 eingegangenen Antworten der Bundesregierung, BT-
Drucksache 9/99, 16. Jan. 1981, S. 2 f. Von Erdbeben beschädigt wurden ebenfalls die auf der 
Weltkultur-Liste der UNESCO stehenden Mogao-Grotten bei Dunhuang westlich von Schanghai. 
Für sie wurde eine kostspielige Rettungsaktion organisiert, vgl. U.  Henn% Willkommene Gäste in 
den Höhlen der tausend Buddhas, Art 4/1989, S. 16. Die Gefahr von Naturkatastrophen für 
Kulturgüter behandelt Kapitel C.II.3 a. 

12 Vgl. dazu die Kleine Anfrage des Abgeordneten Sauermilch und der Fraktion DIE GRÜNEN, 
Durch militärische Objekte bedingte Schäden an Gebäuden, Kulturdenkmälern und 
Ingenieurbauwerken, BT-Dmcksache 10/2540,30. Nov. 1984, S. 1 ff.,  speziell Ziff.  13 und 15, und 
die sehr knappe Antwort der Bundesregierung in BT-Drucksache 10/2644, 14. Dez. 1984, S. 1 ff.: 
Die Regelungen für den militärischen Flugbetrieb seien so abgefaßt, daß bei sachgerechter 
Durchführung Schäden vermieden würden. Aufgrund des "sehr geringen Umfangs von Schäden" sei 
ein besonderer Etat für den Ausgleich von Tiefflugfolgeschäden  nicht vorgesehen. Was die 
Wieskirche angeht, so sei der Bundesminister der Verteidigung "nach den vorliegenden 
Erkenntnissen nicht betroffen"  (S. 3). 

13 Mit dem Hinweis, daß man es im 16.-18. Jahiiiundert als sein gutes Recht betrachtete, Altes 
zu beseitigen, um für Neues, "Besseres" Raum zu schaffen,  wies Georg Dehio zutreffend  darauf hin, 
daß die Zerstörung von Werken älterer Kunstepochen auch die Folge "überströmender Schaffenslust 
einer sich selbstvertrauenden Gegenwart" sein kann, vgl. G. Dehio,  Denkmalschutz und 
Denkmalpflege im neunzehnten Jahrhundert, in: G. Dehio; A. Riegl, Konservieren, nicht 
restaurieren, Streitschriften zur Denkmalpflege um 1900, hrsg. von U. Conrads, Bau weit 
Fundamente 80, S. 90. 

14 UNESCO Recommendation Concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by 
Public or Private Works, adopted by the General Conference at its fifteenth  session, Paris, 19. Nov. 
1968, Präambel Abs. 7. 


